
EDITORIAL
Liebe Leserin, lieber Leser, Es bleibt dabei: Die Diskussion um den Kinderschutz in Deutschland hat an

Aktualität nichts eingebüßt. Wer geglaubt hatte, mit dem „Gesetz zur Erleich-
terung familiengerichtlicher Maßnahmen bei Kindeswohlgefährdung“, dem so-
genannten KiWoMaG, habe der Gesetzgeber sein Bemühen um eine Verbes-
serung des Kinderschutzes eingestellt, sieht sich erfreulicherweise eines Bes-
seren belehrt. Der Kinderschutz bleibt weiterhin auf der politischen Agenda.
Die Bedeutung des Kinderschutzes für die politisch Verantwortlichen haben al-
lein die zwei Kinderschutzgipfel unterstrichen, zu denen die Bundeskanzlerin
die Ministerpräsidenten aller Bundesländer eingeladen hatte. Ihrem Auftrag
verdankt die beim Bundesministerium der Justiz eingerichtete Arbeitsgruppe
zum Kinderschutz ihre Existenz. Dieses Gremium, besetzt mit Experten aus al-
len mit dem Kinderschutz befassten Professionen, hat mit seinen Empfehlungen
die maßgeblichen Grundlagen für das KiWoMaG geschaffen. Wenige Monate
nach dessen Inkrafttreten ist diese Arbeitsgruppe erneut zusammengerufen
worden, um eine erste Einschätzung der Umsetzung in der Praxis vorzuneh-
men, vor allem aber über die Weiterentwicklung des Kinderschutzes zu reflek-
tieren. Diese Aufgabe hat das Gremium hervorragend erfüllt, wie der von ihr
nach Abschluss der Beratung vorgelegte Abschlussbericht zeigt. Einen Schwer-
punkt dieses Berichts bildet die wiederholte und verstärkte Forderung nach
einer verbesserten interdisziplinären Kooperation und Fortbildung aller dem be-
teiligten Professionen, die institutionell abgesichert werden müssten. Allerdings
fehlt dem Bundesgesetzgeber aufgrund der föderalen Struktur die gesetzgebe-
rische Kompetenz hierfür, denn die vorrangig zur Kooperation aufgerufenen
Professionen, Justiz und Jugendhilfe, unterstehen der Länderhoheit. Da sich
hieran auch nichts ändern wird, sind die zuständigen Länderministerien umso
mehr aufgerufen, ihrerseits zusammen zu wirken und die erforderlichen Grund-
lagen für eine solche Kooperation zu schaffen. Wie stark das Bedürfnis hierfür
ausgeprägt ist, haben nicht zuletzt die Diskussionen auf dem Deutschen Fami-
liengerichtstag vor wenigen Wochen deutlich gemacht. Wie ein roter Faden
durchzog der Wunsch nach einer verbesserten Kooperation und interdisziplinä-
ren Fortbildung die Diskussion in allen kindschaftsrechtlichen Arbeitskreisen.
Dabei sollte nicht verkannt werden, dass die neuen Regelungen in § 8a SGB
VIII (Schutzauftrag der Jugendhilfe) und § 157 FamFG (familiengerichtliches
Erörterungsgespräch), in ihrem Zusammenspiel die Bedeutung einer von
wechselseitigem Verständnis geprägten Zusammenarbeit als unabdingbare
Voraussetzung eines gelingenden Kinderschutzes so deutlich gemacht ha-
ben, dass die ja keineswegs neue Idee der "Runden Tische" in jüngster Zeit
einen erheblichen Aufschwung erfahren hat. Damit derartige Runde Tische,
an der alle beteiligten Professionen sich zusammen finden, Allgemeingut
werden, sollte vor allem die Justiz über ihren Schatten springen und sich der
Einsicht in die Notwendigkeit einer obligatorischen Fortbildung der Richter-
schaft beugen, die für den Bereich der Familiengerichtsbarkeit auch inter-
disziplinär angelegt sein sollte.
Die Empfehlung der Arbeitsgruppe in ihrem Abschlussbericht lässt in diesen
Punkten an Deutlichkeit nichts zu wünschen übrig. Hoffen wir, dass ihr Ruf
nicht ungehört verhallt.

Ihr

Siegfried Willutzki
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Dres. Gisela und Hans-Georg Mähler, Rechtsanwälte,
München
Klaus Menne, Bundeskonferenz für Erziehungsberatung
e.V., Fürth
Thomas Mörsberger, Karlsruhe
Prof. Dr. Helga Oberloskamp, Professorin an der Fach-
hochschule Köln
Dr. Wolfgang Raack, Direktor des Amtsgerichts Kerpen a.D.
Ingrid Rasch, Beratungsstelle für Eltern, Kinder und Ju-
gendliche, Köln
Sylvia Rivet, Fachanwältin für Familienrecht, Köln
Prof. Dr. Andreas Roth, Lehrstuhl für Rechtsgeschichte
und Bürgerliches Recht der Universität Mainz
Prof. Dr. Ludwig Salgo, Frankfurt/M.
Dr. Joseph Salzgeber, Gesellschaft für Wissenschaftliche
Gerichtspsychologie GWG, München
Dr. Gerhard Schomburg, Ministerialrat, BMJ Berlin
Dr. Manuela Stötzel, Bundesarbeitsgemeinschaft Verfah-
renspflegschaft für Kinder und Jugendliche e.V., Berlin
Jutta Struck, Ministerialrätin, Berlin
Matthias Weber, Dipl.-Psych., Lebensberatung, Neuwied
Heinz-Hermann Werner, Stadtdirektor, Mannheim

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................Inhaltsverzeichnis .......


